
Preise der Anzeigen:
Die etnsp. Pstttzeile oder deren Ran-n 16  Pfg-,

Reklam̂eils 50  Pfg.

SntgabesteXe«:
Iu Diez : Roftnstraße3S.
In TmS: Röurerflraße 85.

Druck und Verlag von H. Chr. Sounnrr,
Eins und Diez. >

Veraulw. für die RedaktionP. Lange, Ems.

Skr. 184

Amtlicher Teil.

Bekanntmachung,
betreffend Zulassung von Azetylenschweitz-

apparaten.
Auf Antrag der Technischen Auffichtskommission für die

Undersuchungs- und Prüfstelle des Deutschen Azetylenver¬
eins werden die in zwei Größen hergestellten Azetylen-
fchweißapparate „Viktoria " der Firma Maschinenvertrieb
Viktoria in Berlin , die durch «reinen Erlaß vom 25. August
1914 (H.-M .-Bl . S . 465) nach 8 12 der Azetylenverordnnng
unter der Typenbezeichnung „J  38 " zum dauernden Betrieb
in Arbeitsräumen zugelassen worden sind, nunmehr auch
nach 8 14 a - a. 0 . unter der Typenbezeichnung „A  29"
zur vorübergehenden Benutzung in Arbeitsräumen wider¬
ruflich unter den a . a . 0 : festgelegten Voraussetzungen und
Bedingung » für das Königreich Preußen zügelassen.

Die Fabrikschilder der Apparate müssen entsprechend
meinem Erlaß vom 25. August 1914 auf den Zinntropfen
Ä>er Nieten, mit denen sie befestigt sind, den Stempel des
Dampfhesselrevisionsvereins in Berlin tragen ..

Für die Zulassung gelten jeweils die von der Technischen
Aufsichtskommission vorgeschlagenen, den Behörden mitge-
tcilten Bedingungen.

Berlin , den 20. Mai 1916.
Der Minister für Handel und «etserbe.

* ■ »
j 5366. Diez,  den 7. 'Juni 1916.

Indem ich vorMendes zur öffentlichen Kenntnis
bringe , weise ich die Ortspolizeibehörden hierauf mit dem
Bemerken besonders hin , daß die Slpparate mit einem
Fabrikschild versehen sein müssen, das , bis auf die Thpen-
nummer „A  29 " an Stelle von „J  38 ", die im Erlasse
des Herrn Handelsministers vom 25. August 1914 ange¬
führten Angaben enthält . „

Die mit den Apparaten fest zu verbmdende Wasservor-
laae muß die gleiche sein, wie die zu den dlpparaten mit
Typennummer „J  38 “ gehörige Wasservorlage.

Irr SSeafc*«*.
I . 8.

g t m tn e v m a s n.

J .Str. 1343 E. Diez,  den 5. Juni 1916.
U« die Herre« Bürgermeister de» « reise».

Die Zu- und Abgangslisten des 1. Vierteljahres 1916
siird mir bestimmt bis zum 20. d. Mts . einzureichen. Wegen
der Aufstellung verweise ich auf die Ausschreiben in Nr.
139 des Amtlichen Kreisblattes für 1913 und aus die Be¬
stimmungen ini Artikel 88 der Ausführungs -Anweisung vom
19. Juni 1966.

Die nicht eingegangenen Listen werden auf Kosten der
säumigen Bürgermeister abgeholt werden.

Zur Erlangung einer richtigen Aufstellung der Zu- und
Abgangslisten und zur Vermeidung von zeitraubenden Rück¬
fragen empfiehlt es sich, die Listen im Dienstzimmer der
Veranlagungs -Komnrission zu Diez aufzustellen. Diejenigen
Herren Bürgermeister , die hiervon Gebrauch machen wollen,
haben sich daher in den Tienststunden hier einzufinden nnd
mitzubringen:

a) Formulare für die Zu- und Abgangslisten,
b) Zu- und Abgangskontrollen,
c) alle zu den Zu- und Abgängen gehörigen, in ihrem

Besitz befindlichen Belege.
Diejenigen Herren Bürgerineister , die von Vorstehendem

keinen Olebrauch machen wollen , haben die Zn- und Ab¬
gangslisten aus der Titelseite nicht auszufüllen , jedoch die
Abgangsliste an der dafür bestimmten Stelle zu unter¬
zeichnen. Insbesondere mache ich zur Pflicht , daß sämtliaie
Belege mit eingesandt werden. Dieselben sind ordnungs¬
mäßig zu heften.

Bei der Aufftellung der Listen ist zu beachten, daß
zwischen den einzelnen Einträgen wegen der lieber,lchMch-
keit künftig stets eine Zeile ftei zu lassen ist.

Die Pflichtigen sind künftig in den Listen in der gleichen
ieihenfolge ununterbrochen auszuführen, wie sie in den Be-
-gen aufgeführt sind. Im Interesse der leichteren und
chnelleren Aufstellung und Prüfung der Listen rst d,e- un-

! Der Burschende
der Einksmmensteuer'Beranlagnugs-Nommisschu,

De» Unterlahnkretfe».
I . A.: Marklosf . *** j
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9fr rann tmatgmmg. .•
Doo ftcüucvtretrnbc tivmuianbievenbt  Herr ' ©enerat fiat

ficftimmt, baß bic  Leiter der m i (i tä  r i f d) e ft I « | fit iP*
Vorbereitung  die Bescheinigung über Teilnahme an
Da- militärischen Vorbereitung nur solchen Zpngmannen
ausftellcn dürfen, welche mindestens drei Monate bei der
üugendvorbereitung eingeschrieben waren und sich in jeder
Lvoche an mindestens einer Uebunä. sowie außerdem an
allen in ihrer Abteilung stattfindenden Zvnntagsübungrn
lctciligt haben.

Cm Fernbleiben von diesen Hebungen ist irtir aus¬
nahmsweise und nur aus zwingenden Gründen statthaft.
Inwieweit „zwingende" Gründe für das Fernbleiben vor--
liegen, entscheidet der Leiter.

Wiesbaden, den 29. Mai 1916.
Der RegiernngsprSstdent.

I. 6658. . Diez,  den 7. Juni 1A8.
Bekanntmachnng.

/  Hinsichtlich der Beschlagnahme der deutschen Schafschur
1915-16 veriveise ich auf die Bekanntmachung des stellv.
Generalkommandos des 18. A.-K. in Frankfurt a. M.,
bezw. der Kommandantur in Coblenz vom 17. September
ML Kreisblatt Nr . 217.

Ein neues Verzeichnis der oemäß ß 4 a.  a . O. in
Betracht kommenden Wäschereien ist im Kreisblatt Nr , 100
von diesem Zähre veröffentlicht worden.

Ich ersuche die Herren Bürgermeister , die Interessen bei,
hieraus aufmerksam zu machen, damit Verstöße gegen diese
Vorschriften vermieden lverden.

Wer Landrat.
I . « .

Stmmetnftttft.

b) Stagebiagbf eff eine: ""
bekvorgetz Einst, GUlteiootfteficr,  Hahirstätten.

c) Unentgeltliche Jagdscheine:
von Kempis, Forstmeister, Katzenelnbogen,
BürhauS, R., Forstmeister, Diez,
Scheurer, Waldwärter, Steiusüerg. -

Der Kdntgl. Landrat.
' - a ' ^ ( Z. » .

Zimmerman » .

Abt. l b N. Tgb.-Nr. 1367.
Frankfurt  a . M., den 24. S. 1916.

Anordnung.
Militärpersonen, die von mir mit der Ausübungd. Eisenbayn-

übeiwachungsdienstes beauftragt sind, haben die Rechte und
Pflichten eines Polizeibeamten.

Militärpersonen, die von einem anderen kommandierenden
General mit der Ausübung des Eisenbcihnübertvachungsdicnstes
beauftragt sind, sind in dem mir unterstellten Korpsbezirk
zur Ausnbrmg dieses Dienstes berechtigt.

XVHl. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall,

General der Infanterie.
. . ... .. . . - ■ ■■ -—

Slusführungsanweisung
zur Verordnung über den Verkehr mit Fleischwaren dom
22. Mai 1916 (ReichsgesetzblattS . 397).

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister für Handel und
Gewerbe und ves Innern bestimme ich:

1- 3320. Diez,  den 7. Juni 1916.
Verzeichnis

der in off Zeit vom i . bis 31. Mal d. Js > erteilten Jagd¬
scheine:

a) Jahresjagdscheine:
Schitdwächicr Tr ., prakt. Arzt, Klingelbach,
DiehE Johann Anton, Anstreicher, Altendiez,
Ott, Karl, Landwirt. Rückershausen,
Franken, Josef, Bergmann, Allcndorf,
Eschenauer, Florian , Fabrikbesitzer, Nassau,
Bill , Peter, Fuhrmann, Tiez,
Messert, Wilhelms Landwirt, Ebertshausen,
Wittlich, Philipp . Rentner, Katzenelnbvqen,
Schön, Friedrich, Landwirt, Berghausen,
Langschied, Karl, Landwirt, Niederneisen,
Bremser, Willi, Hotelbesitzer, Katzenelnbogen,
Kaiser il ., Joses, Hof Törstheckb. Nassau,
Troll , Karl, Gastwirt, Gonsenheim.
Bohrend, Max, Major, Tiez,
Klöppel, Wilhelm Adolf, Gastwirt, Berudroch,
Birlenbach, Karl, Landwirt, Altendiez,
Ebel, Jakob, Gastwirt, Holzheim,
Scheid, Bürgermeister, Lohrheim,
Schön, Jakob, Landwirt, Oberneisen,
Schwarz, Karl, Stuckateur, Tiez,
Müller , Adolf, Landwirt, Birlenbach,
Seel, Wilhelm, Landwirt, Freiendiez,
Eraß, Karl, Kaufmann, Tiez,
-hl , Georg Philipp , Landwirt, Lohrheim,
Dietrich, Gustav, Heizer, Holzheim,
Ebel, Otto, Kaufmann, Holzheim,
Schwenk, Joh. Georg, Landwirt, Lohrheim,
Singhof, Philipp , Lanowirt, Dornholzhansen,
Fischbach, Heinrich, 61astivi,t, Nassan.

All 8 1
Bei der Anzeige ftnd gesondert anzugeben die Vorräte

an:
а) Fleischkonserden,
б) Räucherwaren von Fleisch,
c) Dauerwürste aller Art,
d) geräilcherter Speck.

Die Angaben sind in Kilogramm, bei Fleischknserven
brutto für netto zu machen.

Zu § 8
Jin Einvernehmen mit der Rei chsfleischstelle loird den

Ktmimunalverbänden gestattet, aus ihren Vorräten vorbe¬
haltlich etwaiger Anrechnung der verbrauchten Mengen auf
die zngelaffene Zahl der beschaupflichtigen Schlachtungen die
Bevölkerung ihres Bezirks ohne vorherige Einholung einer
Erlaubnis weiter zu versorgen.

Zu 88 9 und 8
Höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident,

in Berlin der Oberpräsident.
Zu 8 6

Zuständige Behörde ist in Landkreisen der Land ratz in
Stadtkreisen der Gemeindevorstand.

Der Minister für Landwirtschaft,
Domänen «nd Forsten.

I . IL: j
gez.: Graf von Keyserling?.

J .-Nr. 5708 1k. Diez,  den 2. Jnyi Mß.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die Bekannt-

machrmg dom 32. Mai 1916 — Krrisblatt Nr. 128 — den
Beteiligten zur Kenntnis zu bringen und die Ausführung
zu überwachen,

Der iSoefitzende de» Kreisa»sfch»fle«.

DieKä
tiSolltmT°rn
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Bekanntmachung
8eN Berkchv mit Süßstoff . Vom 26. Mai 1916.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom 30.
März 1916, betreffend die Abänderung des Süßstosfgesetzes
(Reichs-Gesetzbl. S . 213) wird folgenves bestimmt:

Die Reichszuckerstette kann den Bezug von Süßstoff bis
«uf weiteres gestalten

Gewerbetreibenden zum Zwecke der Süßung von natür¬
lichen und künstlichen Fruchtfüften aller Art — ausge¬
nommen zur Herstellung von solchen Fruchtsirupen , die
dazu besti-mmt find, bei der Herstellung von Arzneien Ver¬
wendung zu finden — ,

also insbesondere zum Zwecke der Süßung von Grund¬
stoffen für die Herstellung von Limonaden (8 3 Abs. 2
der Bekanntmachung vom 25. April 1916, Reichs -Gefetzbl.
S . 310) sowie von sonstigen gesüßten natürlichen und
kiinstlichen Fruchtsäften und fruchtsaftartigen Getränken
aller Art.

Berlin,  den 26. Mai 1916.
Der Reichskanzler

Im Aufträge.
Freiherr von Stein.

Bekanntmachung
über' die äußere Kennzeichnung von Waren . Vüm 26. Mai 1916.

Auf Grund des 8 1 der Verordnung über die äußere
Kennzeichnung von Waren vom 18. Mai 1916 (Reichs -Gesetzol.
S . 330) wird folgendes bestimmt:

8 1.
Die Bestimmungen dieser Anweisung finden Anwendung

»uf
1. Konserven von Fleisch qder unter Zusatz von Fleisch» die

durch Erhitzung haltbar gemacht sind, soweit ihre Her¬
stellung zngelassen wird;

2. Gemüsekonserven, Obstkonserden aller Art , Fischkonserven,
Milch ' und Sahnekonserven:

3. diätetische Nährmittel , Fleischextrakt und dessen Ersatz¬
mittel , Fletschbrühewürfel und sonstige Suppenwürfel,
Kaffee-, Tee- und Kakaoersatzmittel sowie Kaffeemischungen;

4. Marmeladen , Obstmus , Kunsthonig und sonstige Fetter '-
satzstofse zum Brotaufstrich;

9. Käse;
6. Schokoladen, Schokolade- und Kakaopulver aller Art»

Zwieback und Keks.
8 2.

Waren der im 8 1 bezeichneten Art , die in Packungen
oder Behältnissen an den Verbraucher abgegeben werden sollen,
müssen Jus der Packung oder dem Behältnis in einer für
den Känser leicht erkennbaren Weise und in deutscher Spruche
folgende Angaben enthalten:

1. den Namen od. die Firma und den Ott der gewerbl . Haupt¬
niederlassung desjenigen , der die Ware herstellt ; bringt
ein anderer als der Hersteller die Ware in der Verpackung
unter seinem Namen oder seiner Firma in den Verkehr,
so sst! statt dessen Name oder Firma und Niederlassnngs-
ort dieser Person anzugeben;

2. die Zeit der Herstellung oder Füllung nach Monat und
Jahr;

3. den Inhalt nach handelsüblicher Bezeichnung und nach
deutschem Maße oder Gewicht oder nach Anzahl : bei Fleisch¬
oder fleischhaltigen Kon;erverr, ausgenommen Gefliigel-
konserven, muß das in der fertigen Ware vorhandene
Mindestgewicht des knochenfreien Fleisches (einschließlich
Fettes ), oder Speckes (einschließlich Fettes ), bei Geflügel-
konserben das in der fertigen Ware vorhandene Mindest¬
gewicht des knochenhalttgen Fleisches (einschließlich Fettes ),
bei Gemüse- und Obstkonserven das zur Zeit der Füllung

■2 M 'S fr* SE? lV 0 o c»»

*>DTt)<mbcne Mlndestgewlcht be9 BernlveS ober Obstes ohne
die der Konserve zngefetzte Mistigkeit angegeben werden.
Bei Konserven von Sardinen , Heringen oder dergleichen
Fischen genügt an Stelle des Gewichts die Zahl der ein¬
gefüllten Fische, sofern diese im Durchschnitt der mitt¬
leren Größe der in Betracht kommenden Art entspre¬
chen;

4. den Kleinverkaufsprejs in deutscher Währung.
8 3.

Tie in 8 2 vorgeschriebenen Angaben sind vom Hersteller
oder, falls ein anderer die Ware in der Verpackung unter
seinem Namen oder seiner Firma in den Verkehr bringt » von
diesem anznbringen.

Die Angaben sind anznbringen , bevor der Verpflichtete
die Ware weilergibt.

8 4.
Die Beseitigung oder Unkenntlichmachung einer Preisan¬

gabe, z. B . durch Ueberklejbezettel, ist verboten.
8 5.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Waren , die
bis zum Tage der Verkündung hergestellt und in Packungen
oder Behältnisse eingefüllt sind, nnr insoweit Anwendung»
»ls stich die Waren noch int Besitze de« Herstellers oder der¬
jenigen Person » die sie unter ihrem Namen oder ihrer Firma
in den Verkehr bringt » befinde». Sie gelten nicht für Waren,
die aus dem Ausland in Originalpackungen eingeführt sind
oder werden . Solche Waren sind vor der Abgabe an den Ver¬
braucher aus der Packung als Auslandsware zu kennzeichnen.

Für die äußere Bezeichnung der von den Heeresverwal¬
tungen >oder der Marincverwaltung in Auftrag gegebenen Waren
gelten die von diesen Stellen vorgeschttebenen besonderen Be¬
stimmungen.

8 6.
Zuwiderhandlungen sind nach 8 3 der Verordnung des

Rnndesrats über vie äußere Kennzeichnung von Waren vom
18. Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 380) mit Gesängnis bis
zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark oder mit einer dieser Strafen strafbar.

8 7.
Die vorstehenden Bestimmungen treten am 15. Juni 1916

in Kraft.
B e r l i n, den 26. Mai 1916.

Der Reichskanzler
Im Aufträge:

Freiherr von Stein.

Michtawtttcher Teil.

Aus Prsuiuz und Nachbargebieten.
:!: Beurlaudnng von SchuMnderafü « die Obsternte.

Nach seinem Erlaß vom 12. Juni 1915, wonach ältere Schul¬
kinder ftir die Tauer des Krieges auch, für die Obsternte auf
Antrag zu beurlauben sind, will der Unterrichtsminister für
das laufende Jahr besonders sorgsame Beachtung gesichert
wissen. Nach Lage der Verhältnisse muß verhütet werden»
daß auch nur kleine Teile oer Obsternte unbenutzt bleiben oder
verkommen , weil Obst und die daraus hergestellten Tautt-
erzeugnisse, Obstmus , Obstgallert und Obstsäste als
Ersatz für Butter , Schmalz , Margarine und andere Pflanzen-
und Tierfette von größter Bedeutung für die Volksernährung
sind. Sehr viele Obstzüchter sind mit ihren Gehilfen und Ar¬
beitern zum Heere eingezogen. Schulkinder können daher durch
ihre Mithilfe kill der Obsternte wertvolle Dienste leisten.
Gleichzeitig bringt der Minister den Runderlaß vom 15. Mai
1915, betreffend Bekämpfung der Obst- und Gemüseschädlnige
und Verwertung ver Erzeugnisse des Waldes für die Dolks-
ernährung erneut in Erinnerung.

-
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:?: Camverg , 6. Juni . Von den russischen ® e--
fangenen,  die bei hiesigen Landsleuten tagsüber beschäf¬
tigt sind und nachts in einem gemeinsamen Saale schlafen,
sind am Mittwoch vier Gefangene durchgegangen , nachdem
sie ihre Uniformen mit entwendeten Ziviskleidern vertauscht
hatten.

: ! : Höchst a . M ., 5. Juni , In der Generalversammlung ;
der Höchster Farbwerke  wurde beschlossen , eine Tim - !
dende von 20 Prozent wie im Vorjahre zu verteilen . Ferner
wurde eine Erhöhung des Grundkapitals um 4 Millionen !
Mark beschlossen . Es wurde ferner der Abschluß einer neuen j
Interessengemeinschaft  mit der Badischen Anilin-
und Sodasadrik , den Farbefabriken vorm . Friedr . Bayer n.
Co ., der Aktiengesellschaft für die Auilinfavrikation , der Le¬
opold Cafsella u . C ., G . nri b . Hh. der Kalle und C. Aktien¬
gesellschaft , sowie auch den Chemischen Fabriken vorm . Weiterer
Meer und der Chemischen Fabrik Griesheim -Elektron für die
Tarier hon 69 Jahren , also bis zürn 31. Dezember 1966 , Le-
schlossen, auf der Grundlage , daß die Selbständigkeit der Ge¬
sellschaften erhalten bleibt und die Gewinne vom 1. Januar
1916 ab — im Ausgleich mit der Ehemischen Fabrik Gries¬
heim -Elektron vom 1. Januar 1917 ab — nach bestimmten
Quoten aufgeieilt werden.

Das Reichs- und das Staatsschuldbuch.
Die Einrichtungen des Reichs - und dcS Staatsschuldbuches sirtd \

in weiten Kreisen des Publikums noch immer zu wenig bekannt , >
obwohl sie den Besitzern großer urrd kleiner Kapitalien mannig¬
fache Vorteile bieten ; nämlich unbedingte Sicherheit gegen
Verluste durch Diebstahl , Unterschlagungen , Verbrennen , Ab¬
handenkommen , wie sie bei Wertpapieren Vorkommen können,
ferner kostenlose lausende Verwaltung und portofreie Zusendung
der Zinsen . Die Begründung von Schuldbuchforderungen ist
denkbar einfach : man zahlt den Betrag durch einen Bankier
oder bei einer Regierungshauptkafse oder einer Kreiskasse oder
auch bei einem Postamt auf das Postscheckkonto der ReichS-
bank — für das Reichsschuldbuch — oder der Seehandlung
(Preuß . Staatsbank ) — für das Staatsschuldbuch — ein und
Mt dabei an , für wen die Buchschuld eingetragen und an wer,
und wie die Zinsen gezahlt werden sollen . Näheres ist an den
genannten Stellen zu erfahren . Die Zinsen werden daun
je nach Wunsch portofrei durch die Post zugesandt oder auf ein
Bankkonto überwiesen ; sie können auch bei den Staatskassen
oder Neichsbankanstalten abgehoben werden . Wer bereits Schuld¬
verschreibungen des Reiche » oder Preußens besitzt , kann diese
mit dem Anträge auf Umwandlung in eine Buchschuld an
die Verwaltung der Schuldbücher (Berlin SW . 63 , Oranlenstraße
82— 84 ) einsenden nnd ist dann aller Sorge und Kosten wegen
der Verwahrung der Wertpapiere überhoben . Auf diese Weise
können Staatsrenten von 3 Mark jährlich an — entsprechend
einem Kapital von 100 M . Nominalwert — erworben werden.
Für die laufende Verwaltung werden keine Gebühren erhoben.
Um Sicherheit zu haben , daß nicht ein Unbefugter über die
Forderung verfügt , ist für Anträge auf Aenderungen der Eiir-
tragung öffentliche Beglaubigung dorgeschrieben , die bei den
öffentlichen Kassen kostenfrei erfolgt . Wer die Buchschuld wieder
veräußern muß und nicht sofort jemanden findet , der sich
an seine Stelle eintragen lassen will , kann jederzeit die Aus¬
händigung von Schuldverschreibungen gegen eine geringe Ge¬
bühr verlangen und die Papiere dann durch einen Bankier
verkaufen . Besonderen Anklang bei dem Publikum hat es ge¬
sunden , daß zugleich eine zweite Person — z. B . die Ehefrau —
eingetragen werden kann , die nach dem Tode des Rentenbesitzers
allein gegen Vorlegung der Sterbekunde ohne sonstige Förm¬
lichkeiten der Erbeslegitimatlon über die Rente verfügen und be¬
stimmen kann , auf wen sie umgeschrieben lverden soll.

Welche Beliebtheit die Schuldbücher jetzt schon haben , ob¬
wohl sie noch lange nicht genug bekannt sind , beweisen folgende
8 »hlen : am 81 . März 1911 waren im Reichsschuldbuch Kapita¬

lien von 1037 Millionen Mark nnd im Proust. StaatSschuld-
buch Von 2744 Mill . M . zu 4, 3»/ » und 3 Prozent eingetragen.
Bon den rund 55 000 Krönten des Staatsschuldbuches lauten rund
22 009 über Kapitalbeträge bis 4000 M ., 12 000 über solch«
zwischen 4000 u. 10 000 M . u . mehr als 17 000 über solche zwischen
10000 und 100 000 M „ was gewiß zeigt , daß gerade die Besitzer
kleiner und mittlerer Kapitalien die Vorzüge dieser Anlagt
zu schätzen wissen.

Vermischte Nachrichten.
* Kiew, Im hiesigen städtischen Krankenhaus wurde im

Dezember 1915 in der für die Angestellten aufgetragenen Sup¬
pe ein Stück Menschenfleisch  gefunden ; die Untersuchung
der Krankenhausdirektion blieb erfolglos . Nachdem der Direk¬
tor den städtischen Behörden , die nach einiger Zeit davon er¬
fuhren , auf eine Anfrage erklärte , er halte den Vorfall für
einen „dummen Scherz " eines Angestellten , hat die Leitung
des städtischen Hygiene - Amtes unter schärfster Brandmarkung
des „ungewöhnlich gemeinen Verbrechens " eine verschärfte
Aufsicht über daS Krankenhaus verhängt.

HoLzversteigerrmg.
Am Mittwoch, den 14. Jnni ds. IS.

kommen folgende Hölzer in den Distrikten Grubenweg , Kel¬
lerswatt , Försterswies chen, Großer Giebel nnd Speierskops
zur Versteigerung:

13 Festmeter Eichenstämine,
99 Rm . Eichen - , Buchen -, Larrb - und Mdelholz -Scheit

und -Knüppel,
10 Reiserhaufen,
93 Nadelholzreiferstangen 4. Kl .,

142 Nadelholzreiferstangen 5. Kl.

Zusammenkunft vormittags 10 Uhr  am Forsthanse,
um 12 Uhr im Großen Giebel , und um 2 U h r im Sveiers-
kopf.

O b e r l a h n st e i n , den 7. Juni 1916.

verkauft hier od. Umgegend
Wkl sein Wohn - oder
sckäftShans . Bi « -» oder sonstig
Besitztum ? Offerte u . F. L. D <729
zur Weitergabe an Rudolf
Moste, Akankfurt a. M. [7461

Ein gut erhaltenes

Reitzeug
zu fdttfra gesucht . Angebot«
unter „Reitzeug " an die Ge
schästsstclle der Zeitung.

Wer über das gesetzlich zulässige Maß hinaus
Hafer, Mengkor«, Mischsrncht, worin sich Hafte
befindet, oder Gerste verfuttert, versündigt sich

m Vaterlands.
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